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Landratsamt Zwickau
Straßenverkehrsamt

Postfach 10 01 76
08067 Zwickau

DatumOrt

Name des Veranstalters

Eingangsvermerk

Veranstaltungserklärung

Hinsichtlich der von mir beantragten Veranstaltung

Bezeichnung der Veranstaltung Datum
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Veranstalter

, den

Name in Druckschrift bzw. StempelOrt, Datum

1. Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des § 8 Bundesfernstraßengesetz
(FStrG) bzw. (ggf. einfügen: §§ des Straßengesetzes des Landes) darstellt und ich als Erlaubnisnehmer alle
Kosten zu ersetzen habe, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.

2. Mir ist bekannt, dass der Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür
übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden
können. Den Träger der Straßenbaulast trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung
wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

3. Soweit die zuständigen Behörden aus Anlass der Veranstaltung Aufwendungen für besondere Maßnahmen
verlangen können, verpflichte ich mich, diese zu erstatten.

4. Über den nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) für
Veranstaltungen vorgeschriebenen Umfang von Haftpflichtversicherungen sowie ggf. notwendigen Unfall-
versicherungsschutz bin ich informiert.
Mir ist bekannt, dass es sich bei den in der vorgenannten Verwaltungsvorschrift aufgeführten Versicherungs-
summen lediglich um Mindestversicherungssummen handelt.
Eine Bestätigung zu dem von der Erlaubnisbehörde verlangten Versicherungsschutz stelle ich zur Verfügung
bzw. habe ich bereits zur Verfügung gestellt. Mir ist bekannt, dass ohne eine solche Bestätigung die
Erlaubnis nicht erteilt werden kann.

erkläre ich Folgendes:

Hinweis zum Datenschutz
Ich bestätige, dass ich die Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung zur Kenntnis genommen habe.





 
Informationspflichten nach DSGVO 
 
 


 
 
 
Datenschutzhinweise zur Erhebung von Daten im Zusammenhang mit  
der Erteilung von Anordnungen, Erlaubnissen, Genehmigungen und 
Gemeinschaftslizenzen im Sachgebiet Straßenverkehr (Art. 13 DSGVO) 
 
 
Ihre Daten werden erhoben, um Anordnungen, Erlaubnisse, Genehmigungen u. Gemeinschaftslizenzen 
gem. StVO, GüKG, VO (EG) 1072  und PBefG u. VO (EG) 1073/2009 zu erteilen. 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 DSGVO i.V. mit §§ 3 ff. u. §§ 15 ff. GüKG sowie 
Artikel 4 VO (EG) Nr. 1072 / 2009 oder nach §§ 12 ff., § 54 c PBefG sowie Artikel 4 VO (EG) 
Nr.1073/2009 oder gem. §§ 29, 45, 46 StVO sowie den RSA verarbeitet. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden -  je nach Gesetzesgrundlage -   weitergegeben an: 
 
Polizei, Gemeinden, Straßenbaubehörden, Bundesamt für Güterverkehr, IHK, Berufsgenossenschaften, 
Finanzämter, Gewerkschaft ver.di, Verbände des Verkehrsgewerbes, Sozialamt LRA Zwickau, 
um diese anzuhören, um zu kontrollieren und gegebenenfalls die Einleitung rechtlicher Maßnahmen zu 
ermöglichen. 
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung beim LRA Zwickau so lange gespeichert, wie dies unter 
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung 
zu (Art. 16 DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 
DSGVO). 
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 
DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten. 


 
 
 
 


                                                 Verantwortlich für die Datenerhebung ist 
 


Landkreis Zwickau, Landratsamt 
Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau 
Straßenverkehrsamt 
SG Straßenverkehr 
strassenverkehrsamt@landkreis-zwickau.de 
0375 – 4402 24 201 
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Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 


Landkreis Zwickau, Landratsamt 
Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau 
Datenschutzbeauftragte Frau Häckert 
E-Mail: datenschutz@landkreis-zwickau.de 
Tel.: 0375/4402-21052 


 
 
 
 


Widerrufsrecht bei Einwilligung 
 
Wenn Sie in die Verarbeitung durch das LRA Zwickau durch eine entsprechende Erklärung 
eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird 
durch diesen nicht berührt. 
 
 
 
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus der StVO, den RSA 
dem GüKG, dem PBefG und den EG – VO 1072/2009 u. 1073/2009.  
Das LRA Zwickau benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag auf Erteilung von Anordnungen, Erlaubnissen, 
Genehmigungen oder Gemeinschaftslizenzen zu bearbeiten. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht 
angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden, 
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Informationspflichten bei einer Erhebung von Daten von Dritten im 
Zusammenhang mit der Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von 
Anordnungen, Erlaubnissen, Genehmigungen und Gemeinschaftslizenzen 


im Sachgebiet Straßenverkehr nach Art. 14 DSGVO 
 
 
Wir haben Daten von Ihnen im Zuge der Bearbeitung Ihres Antrages auf Erteilung von Anordnungen 
Erlaubnissen, Genehmigungen und Gemeinschaftslizenzen bei Dritten erhoben bzw. werden dies tun. 


 
Ihre Daten werden dafür erhoben, um Anordnungen, Erlaubnisse, Genehmigungen oder 
Gemeinschaftslizenzen zu erteilen. 
 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 DSGVO in Verbindung mit §§ 3 ff. u. §§ 15 ff. GüKG 
sowie Artikel 4 VO (EG) Nr. 1072 / 2009 oder nach §§ 12 ff., § 54 c PBefG sowie Artikel 4 VO (EG) 
Nr.1073/2009 oder gem. §§ 29, 45, 46 StVO sowie den RSA verarbeitet. 
 
 
Ihre Daten werden bei Polizei, Gemeinden, Straßenbaubehörden, Bundesamt für Güterverkehr, IHK, 
Berufsgenossenschaften, Finanzämtern, Gewerkschaft ver.di, Verbände des Verkehrsgewerbes, 
Sozialamt LRA Zwickau erhoben. 
. 
 
Wir verarbeiten folgende personenbezogene Daten von Ihnen: 


 
Name und Vorname -   Anschrift  u. Staatsangehörigkeit des Antragstellers, fachliche  Eignung (GüKG, 
PBefG), ggf. ärztliche Bescheinigungen 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
Polizei, Gemeinden, Straßenbaubehörden, Bundesamt für Güterverkehr, IHK, Berufsgenossenschaften, 
Finanzämtern, Gewerkschaft ver.di, Verbände des Verkehrsgewerbes, Sozialamt LRA Zwickau, 
um diese anzuhören, um zu kontrollieren und gegebenenfalls die Einleitung rechtlicher Maßnahmen zu 
ermöglichen. 
 
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung beim LRA Zwickau so lange gespeichert, wie dies unter 
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 
DSGVO). 
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 
DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten. 
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Verantwortlich für die Datenerhebung ist 


 
Landkreis Zwickau, Landratsamt 
Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau 
Straßenverkehrsamt 
SG Straßenverkehr 
strassenverkehrsamt@landkreis-zwickau.de 
0375 – 4402 24 201 


 
 


Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 


Landkreis Zwickau, Landratsamt 
Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau 
Datenschutzbeauftragte Frau Häckert 
E-Mail: datenschutz@landkreis-zwickau.de 
Tel.: 0375/4402-21052 


 
 
 


Widerrufsrecht bei Einwilligung 
 
Wenn Sie in die Verarbeitung durch das LRA Zwickau durch eine entsprechende Erklärung 
eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird 
durch diesen nicht berührt. 
 
 
 
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus §§ 3 ff. u. §§ 15 ff. 
GüKG sowie Artikel 4 VO (EG) Nr. 1072 / 2009 oder nach §§ 12 ff., § 54 c PBefG sowie Artikel 4 VO (EG) 
Nr.1073/2009 oder gem. §§ 29, 45, 46 StVO sowie den RSA. 
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden, 
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